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Kirche vor Gericht
Das Landgericht Saarbrücken verhandelt einen aufsehenerregenden Missbrauchsprozess.  

Es geht um die Schuld von Pfarrer M. Und zugleich um die Verantwortung von drei Bischöfen: 
Ackermann, Bätzing und Marx VON KATJA BERNARDY 

B
evor der Richter Pfarrer M. den Prozess 
macht, ordnet er erst einmal an, das große 
hölzerne Kreuz hinter der Richterbank zu 
entfernen. Erst danach begibt er sich auf 
die Suche nach der Wahrheit in einem der 
heikelsten Missbrauchsprozesse des Jahres. 
Von öffentlichem Interesse ist der Prozess, 

der gerade am Landgericht Saarbrücken verhandelt wird, 
auch deshalb, weil es in ihm nicht nur um die Pfarrer M. zur 
Last gelegten Taten, sondern zudem um die Frage geht, was 
seine Vorgesetzten wussten. Einer dieser Vorgesetzten ist der 
Trierer Bischof Stephan Ackermann. Zwölf Jahre, bis Herbst 
vergangenen Jahres, war Ackermann zugleich Missbrauchs-
beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Zum ersten 
Mal sagt er in einem Missbrauchsprozess aus. 

Ackermann ist es gewohnt, dass sich Türen weit öffnen, 
wenn er erscheint. Am Eingang zum Gericht muss er am 
dritten Verhandlungstag erst mal eine blaue Mappe ablegen. 
Die hält er in der Hand, als klammere er sich an ihr fest. 
Danach geht’s durch die Sicherheitsschleuse.

Im schwarzen Anzug mit Priesterkragen setzt er sich an 
den Zeugentisch in der Mitte des Gerichtssaals. Die Staats-
anwaltschaft wirft Pfarrer M., der mittlerweile im Ruhe-
stand ist, vor, 1997 einen damals 14 Jahre alten Messdiener 
im Pfarrhaus sexuell motiviert berührt und dabei körperli-
che Gewalt angewendet zu haben. Der Messdiener von da-
mals ist heute selbst Pfarrer in einer Gemeinde im Bistum 
Trier und Nebenkläger in dem Verfahren.

Thomas Emanuel, der Vorsitzende Richter, belehrt 
Ackermann über die Konsequenzen einer Falschaussage. 
Dann will er wissen, warum das Bistum Pfarrer M. 2015 
beurlaubt hat. Nach einer Zusammenlegung zweier Pfarrei-
en habe es Probleme zwischen den beiden Pfarrern gegeben, 
erklärt Ackermann. Der Angeklagte habe sich nicht an Auf-
lagen gehalten. »Es war sozusagen eine Frage des Ungehor-
sams gegenüber dem Bischof und seinen Anweisungen«, 
sagt Ackermann. 2014 habe er M. schriftlich ermahnt, Rei-
sen mit Minderjährigen zu unterlassen. Auch daran habe 
der Angeklagte sich nicht gehalten. 2015 sei M. beurlaubt 
und 16 Tage später in den Ruhestand versetzt worden. 
Wann er zuletzt mit Pfarrer M. gesprochen habe, will der 
Vorsitzende Richter wissen. 2013, antwortet der Bischof, es 
habe neue Vorwürfe gegeben. Das mutmaßliche Opfer habe 
sich 2019 an ihn gewandt. Mehrfach räumt Ackermann 
während seiner Aussage Fehler im Umgang mit dem Fall 
ein. Vor allem 2006 seien die gemacht worden, lange vor 
seiner Zeit. Damals hieß der Bischof von Trier Reinhard 
Marx. Später machte er Karriere als Münchner Erzbischof 
und war bis 2020 Chef der Deutschen Bischofskonferenz.

Seit Jahren sorgen die Missbrauchsvorwürfe gegen Pfar-
rer M. für Schlagzeilen. So veröffentlichte Christ&Welt im 
April 2021 das Ergebnis einer wochenlangen Recherche. Im 
Zentrum standen die Fehler, die 2006 von Marx im Fall M. 
gemacht wurden. Marx selbst sagte damals zu Christ&Welt: 
»Für mich ist klar: Auch Unwissenheit bei falschem Han-
deln beziehungsweise Unterlassen verhindert nicht, dass 
Verantwortung und auch Schuld vorliegen und übernom-
men werden müssen.« Dennoch protestierten Betroffenen-
vertreter gegen eine geplante Verleihung des Bundesver-
dienstkreuzes an Marx. Am Ende verzichtete dieser freiwillig 
auf die Ehrung. Wenige Wochen später bot Marx Papst 
Franziskus den Rücktritt an. Doch Franziskus lehnte ab.

Bis heute haben Staatsanwälte und Kirchenrechtler 
mehrfach gegen M. wegen des Verdachts des sexuellen Miss-
brauchs ermittelt. So etwa von April 2013 bis August 2014. 
Damals wurde ihm vorgeworfen, ein Kind schwer miss-
braucht zu haben. Das Bistum hatte M. damals angezeigt. 
Alle Verfahren wurden eingestellt, weil sie verjährt waren 
oder aus Mangel an Beweisen. 2017 informierte das Bistum 
Trier die vatikanische Glaubenskongregation in Rom über 
die Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrer M. Diese ordnete 
ein kirchliches Strafverfahren in Köln an. Während dieses 
Verfahrens tauchten auch die aktuellen Vorwürfe auf. 

Kirchenrichter Thomas Weitz leitet das Verfahren in 
Köln, das bis heute läuft. Kardinal Rainer Maria Woelki er-
laubte Weitz, vor dem weltlichen Gericht aus seinem kirchli-
chen Strafverfahren zu berichten. Und Weitz überrascht in 
seiner Vernehmung: Er beantragt den Ausschluss der Öffent-
lichkeit, um Persönlichkeitsrechte zu schützen und um des 
»Heils der Seelen« willen. Richter Emanuel erwiderte: Das 
Prinzip der Öffentlichkeit sei ein hohes Gut. Darauf zog 
Weitz den Antrag zurück. Seine Antworten auf die Fragen 
des Richters bleiben nebulös. Wenig gibt er preis über seine 
Ermittlungen. Nur zum Stand seines kirchlichen Verfahrens 
äußert er sich klar: Die Beweisaufnahme sei abgeschlossen. 
Und, fragt Richter Emanuel, mit welchen Folgen müsse ein 
Pfarrer im Falle einer Verurteilung rechnen? Weitz weiß es 
nicht. Da herrscht einen Moment Stille im Saal 38 im Saar-
brücker Landgericht.

Doch was ist 1997, am »Tag des Ewigen Gebets«, genau 
im Pfarrhaus in Freisen geschehen? Darum geht in der Fol-

ge. Rund 20 Zeugen werden an den ursprünglich acht ange-
setzten Verhandlungstagen befragt. Fünf weitere mutmaß-
liche Betroffene kommen zu Wort. Die Verteidigung bean-
tragt, die Öffentlichkeit auszuschließen, während die Be-
troffenen vernommen werden. Die Begründung: Die Ver-
nehmung der Zeugen könne Einblicke in die Sexualsphäre 
des Angeklagten ermöglichen. Der Antrag wird abgelehnt.

Der Nebenkläger allerdings darf unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit aussagen. Doch es sickern Details aus der Be-
fragung durch, auch weil Familienmitglieder des mutmaßli-
chen Opfers geladen sind. Demnach soll der Neffe und 
Freund ihnen 2018 anvertraut haben, dass Pfarrer M. den 
damals 14-Jährigen 1997 zum Übernachten eingeladen und 
ihm mehrere Gläser Wein zu trinken gegeben habe. Dann 
soll er ihn aufs Bett geworfen, gewaltsam festgehalten und im 
Intimbereich angefasst haben. Angeblich wehrte sich der Jun-
ge und flüchtete ins Bad. Dort soll er sich eingeschlossen und 
aus dem Fenster um Hilfe gerufen haben.  

D ie mutmaßlichen Betroffenen belasten den An-
geklagten schwer: Ein Zeuge, 54, beschreibt, wie 
ihn M. 1982 während einer Ferienfreizeit sexuell 
missbraucht haben soll. Es ist dem Mann anzu-

sehen, wie viel Kraft ihn die Aussage kostet. Über sein dama-
liges Verhältnis zu dem Geistlichen, der zu dieser Zeit Kap-
lan war, sagt er: »Ich habe ihn geliebt, verehrt, vergöttert.« 
M. habe ihm, einem Einzelgänger, das Gefühl gegeben, et-
was wert zu sein. Umso schwerer habe ihn der Missbrauch 
getroffen. Jahrzehnte später erst habe er sich jemandem an-
vertraut. 2018 wandte sich der Mann ans Bistum Trier. Das 
erstattete Anzeige. Der Fall war jedoch bereits verjährt. 

Zu den weiteren Zeugen, die gehört werden, zählt auch 
der theologische Referent des Regensburger Bischofs Rudolf 
Voderholzer. Nach einem Berufungserlebnis, sagt er aus, 
habe er den Wunsch verspürt, Priester zu werden. Aus einer 
Freundschaft zwischen ihm und Pfarrer M. habe sich eine 
»schwule Liebesbeziehung« entwickelt. Er sei der Intimus 
des Pastors gewesen. Die Beziehung bezeichnet er als asym-
metrisch, da er Schutzbefohlener und wesentlich jünger ge-
wesen sei. Im Jahr 2003 zerbrach die Beziehung. Der Inti-
mus hatte sich in eine Frau verliebt. »Erst später ist mir klar 
geworden, wie tief der Pfarrer in meine Seele eingedrungen 
ist«, sagt der heute. Pfarrer M. sei ein notorischer Lügner. 

Immer mehr Betroffene kommen zu Wort. Ein Ex-Mess-
diener, 31, beschreibt, wie er als 16-Jähriger über Fastnacht 
allein mit dem Pfarrer in eine Ferienwohnung im Schwarz-
wald fuhr. Dort soll es zu sexuellen Übergriffen durch den 
Geistlichen gekommen sein. Während der Befragung bricht 
der Zeuge in Tränen aus. Einzelheiten seiner Aussage wider-
sprechen jedoch einem Polizeiprotokoll. 

Ein Vorwurf sticht heraus, der des 39 Jahre alten Timo 
Ranzenberger. 2006 zeigte Ranzenberger Pfarrer M. wegen 
Missbrauchs an. Schon oft beschrieb er seitdem, was damals 
geschehen sein soll, auch in Briefen an die Bischöfe Marx 
und Ackermann sowie an Georg Bätzing, der lange General-
vikar in Trier war und heute als Nachfolger von Reinhard 

Marx Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist. 
Pfarrer M., gibt Ranzenberger an, habe ihn 2006 als 15-jäh-
rigen Messdiener dreimal zu Wochenendbesuchen im Pfarr-
haus eingeladen und sexuell missbraucht. 

Nach der Anzeige vor 17 Jahren vernahm dann ein Kom-
missar den Angeklagten. Pfarrer M. legte ein Teilgeständnis 
ab. Das Verfahren wurde wegen Verjährung eingestellt. 
Dennoch informierte die Staatsanwaltschaft das Bistum, das 
M. zu diesem Zeitpunkt kirchenrechtlich hätte belangen 
können. Zwar hörte das Bistum Pfarrer M. an, nicht jedoch 
das mutmaßliche Opfer. Davon abgesehen geschah 2006 
nichts: Weder wurde M. beurlaubt noch diszipliniert. Für 
die Kirche schien der Fall erledigt. Doch dann wurden 2016 
die Vorwürfe erstmals öffentlich. 

Auch der Kommissar, der M. 2006 vernahm, ge-
hört zu den Zeugen. Meist verweist er auf das Ver-
nehmungsprotokoll. Dann erzählt er ein Detail 
von einer Begegnung mit M. bei einem Jugend-

fußballturnier. Beim Ein- und Auswechseln, sagt der Kom-
missar, habe M. den Jungen einen Klaps auf den Po gegeben 
und sie innig umarmt. Dies habe er damals dem Bistum 
Trier auch gemeldet. Der Angeklagte bestreitet, 2006 irgend-
etwas zugegeben zu haben, und erklärt das Teilgeständnis 
damit, manipuliert worden zu sein. Angeblich sei ihm eine 
Geldstrafe in Aussicht gestellt worden, wenn er gesteht. Das 
wiederum bestreitet der Kommissar.

Je länger der Prozess dauert, desto klarer wird: Nicht nur 
Pfarrer M. sitzt auf der Anklagebank, sondern auch das 
System Kirche, das lange wegschaute und duldete. So sagt 
auch Pfarrer M.s direkter Vorgesetzter von einst aus. Zwei 
mutmaßliche Opfer hätten sich ihm anvertraut, erzählt er, 
darunter der Nebenkläger. Wieder wird der Angeklagte 
schwer belastet. M. habe immer wieder die körperliche 
Nähe zu Kindern gesucht. Darauf angesprochen, soll M. 
gesagt haben, er lasse sich die Nähe zu Kindern nicht ver-
bieten. Dem Bistum Trier wirft der Zeuge vor, nicht die 
Wahrheit über die Beurlaubung M.s gesagt zu haben. Nach 
außen sei behauptet worden, M. werde beurlaubt, weil er 
sich nicht an Weisungen gehalten habe. Die wahren Grün-
de, sagt der Zeuge, stünden jedoch in einem internen 
Schreiben des damaligen Generalvikars Bätzing, das auch 
Christ&Welt 2021 vorlag. Der Zeuge liest den Brief vor. 
Darin heißt es, M. habe nicht an Schulungen zur Präventi-
on sexueller Gewalt teilgenommen und sich nicht an ein 
Kontaktverbot zu einem Messdiener gehalten. Trotz Verbots 
habe er weiterhin Kontakt zu Kindern und Jugendlichen ge-
habt und ihnen Geldgeschenke gemacht. Auch von der Be-
schwerde einer Familie ist die Rede. 

Und der Angeklagte? Zu Beginn des Prozesses weist er 
den Vorwurf »mit Nachdruck« zurück: »Das angebliche 
Nötigungsdelikt hat nicht stattgefunden, und ich bin zuver-
sichtlich, dass sich das auch im Verlauf des Prozesses heraus-
stellen wird.« Am Donnerstag halten Staatsanwaltschaft und 
Verteidigung nun die Schlussplädoyers. Danach folgt nur 
noch eines: das Urteil.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann auf dem Weg zu seiner  
Zeugenvernehmung in Saal 38.
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Knapp ein Jahr ist es her, da unterlief Bischof Ste-
phan Ackermann in einem weiteren prominenten 
Trierer Missbrauchsfall ein folgenschwerer Verbal-

ausrutscher. Am 18. März 2022 enthüllte Ackermann in 
einer Sitzung vor 35 bis 40 Bistumsmitarbeitern die wahre 
Identität einer Missbrauchsbetroffenen und Kirchenange-
stellten, die bis dahin nur unter dem Pseudonym Karin 
Weißenfels öffentlich aufgetreten war, um ihre Privatsphäre 
zu schützen. Nun wehrt sich die Betroffene juristisch. Beim 
Arbeitsgericht Trier haben Weißenfels und ihre Prozessbe-
vollmächtigten gegen Ackermann persönlich sowie gegen 
das Bistum Trier, vertreten durch Bischof Ackermann, am 
Mittwoch Klage eingereicht auf Zahlung eines Schmer-
zensgelds in Höhe von 20.000 Euro. Die Klageschrift liegt 
Christ&Welt vor. Ackermann, begründet die Klägerseite 
ihren Schritt, habe die Betroffene durch die Klarnamen-
nennung »erheblich retraumatisiert«. Darüber hinaus sei sie 
»gravierend in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt« worden.

In den vergangenen Jahren berichteten regionale und 
überregionale Medien immer wieder über den Fall Karin 
Weißenfels. So auch Christ&Welt (Nr. 16/2022). Als 
junge Angestellte in einer Pfarrgemeinde wurde Weißen-
fels in den Achtzigerjahren von einem Priester schwan-
ger. Der Priester und sein Beichtvater sollen Weißenfels 
demnach bedrängt haben, das Kind abzutreiben. Das 
geschah. Dennoch geht die Abhängigkeitsbeziehung da-
nach jahrelang weiter. Ende der Neunzigerjahre wendet 
sich Weißenfels an die Trierer Bistumsleitung. Sowohl 
der jetzige Trierer Bischof Ackermann wie auch sein Vor-
gänger Reinhard Marx, der heutige Kardinal und Erzbi-
schof von München, haben in den Folgejahren mit dem 
Fall zu tun. Ein internes Verfahren gegen den Priester, 
der vor seinem Tod 2021 die Abtreibung gegenüber dem 
Deutschlandfunk zugab, endete 2004 mit einem Dis-
pens aus Rom, einem Gnadenerlass. Der damalige Trie-
rer Bischof Reinhard Marx stand dem beschuldigten 
Priester dabei beratend zur Seite. 

Wegen ihres beruflichen Abhängigkeitsverhältnisses 
zum Bistum Trier ist Weißenfels seit Juli 2022 von der 
dortigen Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung 
sexuellen Missbrauchs als schutzbedürftige Erwachsene 
offiziell anerkannt. In einem Schreiben an Weißenfels 
begründen die Kommissionsmitglieder ihre Entschei-
dung: »Sie ist dabei zu dem Ergebnis gelangt, dass Ihnen 
in vielfacher Hinsicht durch sexuellen Missbrauch Un-
recht geschehen ist und Sie eine lange Leidensgeschichte 
ertragen mussten, die bis heute anhält.« ral

Der Bischof  
wird verklagt
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Bei Fragen oder für weitere Infos melden Sie sich gerne bei uns unter
service@ch-alpha.de oder rufen Sie unser Expertenteam an:
0800 / 5557077 (kostenfrei). CHA_KO_0223

Endlich wieder mitten im Leben

Nach den vergangenen Win-
termonaten freuen wir uns
alle auf die ersten wärmen-

den Sonnenstrahlen im Frühling.
Eine Fahrradtour oder die erste
Gartenarbeit warten auf uns.
Doch Aktivität an der frischen
Luft bringt nur Freude, wenn die
Gelenke mitspielen. Wenn jede
Bewegung schmerzt, fällt es
besonders Arthrose-Patienten
schwer, das Frühjahr zu genießen.
Aber gerade für sie ist Bewegung
das A und O. Studien zeigen, dass
Trink-Kollagen helfen kann.

Bewegung ist besonders für Arth-
rose-Patienten unabdingbar. Auch
wenn es schwerfällt – Betroffene
sollten sich auf keinen Fall scho-
nen, denn nur durch Bewegung und
Druck kann der Gelenkknorpel mit
wichtigen Nährstoffen aus der Ge-
lenkflüssigkeit versorgt werden.

Moderat starten
Wer sich allerdings über die Winter-
zeit nur wenig bewegt hat, sollte be-
hutsam starten, denn nach längerer
Pause besteht oft wenig Stabilität
in den Gelenken. Grundsätzlich gilt:
lieber häufig moderat aktiv sein, als

sich einmal die Woche zu veraus-
gaben. Die steigenden Temperatu-
ren bieten beste Voraussetzungen
für flotte Spaziergänge oder eine
Walking-Runde, aber auch kleinere
Radtouren sind für den Wiederein-
stieg geeignet.

Den Gelenkknorpel von innen stärken
Zusätzlich lässt sich die Gelenkge-
sundheit mit gezielter Nährstoffzufuhr
von innen unterstützen, beispielswei-
se mit speziellen Kollagen-Peptiden
in Kombination mit entzündungs-
hemmendem Hagebutten-Extrakt
und Vitamin C, wie in CH-Alpha®

PLUS Trinkampullen (rezeptfrei, Apo-
theke). Studien belegen, dass Arth-
rose-Symptome, wie Schmerzen und
Steifheit der Gelenke, sich bereits
nach 4-wöchiger Einnahme deutlich
verringern und sich die Beweglichkeit
wieder verbessert.

Hilfe bei Gelenkschmerzen


